
Asylbewerber aus einer 
Zentralen Erstaufnahme-
einrichtung (ZEA) des 
Landes NRW 

Asylbewerber zugewiesen 
nach Essen 

Asylbewerber zugewiesen auf 
eine andere Kommune  

Ausländer (nicht EU) ohne 
Asylantrag und 
Aufenthaltsstatus, Illegale 
Ausländer  

Notfallpatient  
 

Erforderliche Dokumente:  
1. Bescheinigung über die 

Meldung als 
Asylsuchender (BüMA) 
der ZEA 

2. Ärztl. 
Notfallbescheinigung 
durch Klinikarzt (medico) 

Erforderliche Dokumente:  
1. Aufenthaltsgestattung zur 

Durchführung des 
Asylverfahrens  

2. Ärztl. Notfallbescheinigung 
durch Klinikarzt (medico) 
 

Erforderliche Dokumente: 
1. Aufenthaltsgestattung zur 

Durchführung des 
Asylverfahrens  

2. Ärztl. Notfallbescheinigung 
durch Klinikarzt (medico) 

3. Ärztl. Begründung warum 
Behandlung nicht in der 
zugewiesenen Kommune 
erfolgen kann  

Erforderliche Dokumente: 
1. Ausweisdokumente, wenn 

vorhanden 
2. Meldebescheinigung, wenn 

vorhanden  
3. Ärztl. Notfallbescheinigung 

durch Klinikarzt (medico)  

Behandlungsart  
Kostenträger 

Notfallbehandlung  
Bezirksregierung Arnsberg  

Notfallbehandlung  
Sozialamt Essen  

Notfallbehandlung 
Sozialamt der zugewiesenen 
Kommune   

Notfallbehandlung  
Ggf. Sozialamt Essen 
Einschaltung des Sozialdienstes  

Elektiver Patient Erforderliche Dokumente:  
1. Bescheinigung über die 

Meldung als 
Asylsuchender (BüMA) 
der ZEA 

2. Krankenbehandlungs-
schein  

Erforderliche Dokumente: 
1. Aufenthaltsgestattung zur 

Durchführung des 
Asylverfahrens  

2. Kostenzusage des Sozialamts 
Essen 

3. Bei ambulanter Behandlung 
zusätzlich: Überweisung des 
niedergelassenen Arztes  

Erforderliche Dokumente: 
1. Aufenthaltsgestattung zur 

Durchführung des 
Asylverfahrens  

2. Kostenzusage des Sozialamts 
der zugewiesenen Kommune  

3. Bei ambulanter Behandlung 
zusätzlich: Überweisung des 
niedergelassenen Arztes  

Behandlungsart 
Kostenträger 

Reguläre Behandlung  
Bezirksregierung Arnsberg  

Reguläre Behandlung  
Sozialamt Essen 

Reguläre Behandlung  
Sozialamt der zugewiesenen 
Kommune  

Keine Behandlung, Verweis an 
ZEA zur Klärung des Status oder 
Einschaltung des Sozialdienstes   

Übersicht zur stationären und ambulanten Behandlung von Asylbewerbern  



Hinweis: Bei unklarem Kostenträger bitte in medico „vorläufiger Kostenträger“ eingeben: 000 000 

Für Rückfragen und Unklarheiten bei der Behandlung von Asylbewerbern  
und Flüchtlingen wurde eine Hotline eingerichtet.  

Die interne Hotline ist täglich (auch am Wochenende) in der Zeit von 07:00 Uhr - 22:00 Uhr 
besetzt und erreichbar unter der Telefonnummer:  

0151 – 239 343 44 

Bescheinigung über die 
Meldung als Asylsuchender 
(BüMA) der ZEA 

Krankenbehandlungsschein Aufenthaltsgestattung zur 
Durchführung des Asylverfahrens  


